Staat, Recht und Bürger


Der staatliche Aufbau, Verfassung und Recht

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Die staatliche Ordnung des Grundgesetzes findet in den Verfassungsorganen, im Föderalismus sowie in der Rechtsordnung und dem Wahlsystem ihren Ausdruck. Diese bestimmen nicht nur den politischen Alltag, sondern das Leben der Menschen in Deutschland.
Das Grundgesetz

Das Deutschland der Nachkriegszeit hat sich zum freiesten und verlässlichsten Staat entwickelt, den es je auf deutschem Boden gegeben hat. Dazu hat ganz wesentlich die Verfassung, das Grundgesetz, beigetragen. Es sorgt einerseits für Stabilität, lässt andererseits Raum für Anpassungen. Es garantiert dem Einzelnen umfassende Persönlichkeits- und Freiheitsrechte und soziale Sicherheit.  

Wie keine frühere deutsche Verfassung ist das Grundgesetz von den Bürgern akzeptiert worden. Dabei war die Verfassung zunächst nur als Provisorium konzipiert und deshalb lediglich Grundgesetz genannt worden. 1949 geschaffen, sollte es dem staatlichen Leben „für eine Übergangszeit“ eine neue, freiheitlich-demokratische Ordnung geben. Gleich in der Präambel blieb das deutsche Volk aufgefordert, „in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden“. Das in einen westlichen und in einen östlichen Teil geteilte Land sollte so bald wie möglich wieder zusammenfinden, um sich dann eine gemeinsame freiheitliche Verfassung zu geben.

Grundrechte

An erster Stelle des Grundgesetzes stehen die Grundrechte mit der Verpflichtung des Staats, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen, und dem Recht jedes Einzelnen auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Es verleiht umfassenden Schutz gegen rechtswidrige Eingriffe des Staats. Auf die Achtung der Menschenwürde und das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit können sich Deutsche wie Ausländer gleichermaßen berufen. Zu den klassischen Freiheitsrechten, die das Grundgesetz aufführt, gehören die Glaubens- und Gewissensfreiheit, das Asylrecht, die Freiheit der Meinungsäußerung einschließlich Freiheit von Kunst und Wissenschaft, die Pressefreiheit und die Gewährleistung des Eigentums. Hinzu kommen die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Koalitionsrecht, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Recht auf Freizügigkeit, die Berufsfreiheit, das Verbot der Zwangsarbeit, die Unverletzlichkeit der Wohnung sowie das Recht, den Kriegsdienst aus Gewissensgründen zu verweigern.  

Neben die Freiheitsrechte treten die Gleichheitsrechte. Das Grundgesetz konkretisiert den allgemeinen Satz, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, durch die Bestimmung, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder seiner politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Auch wegen einer Behinderung darf niemand benachteiligt werden. Ausdrücklich festgelegt ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Verfassung garantiert schließlich allen Deutschen gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern. Im Rahmen der Grundrechte stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.  

Der Wesensgehalt eines Grundrechts darf nicht angetastet werden. Die Grundrechte sind unmittelbar geltendes Recht. Das ist eine der wichtigsten Neuerungen des Grundgesetzes gegenüber früheren deutschen Verfassungen. Heute sind alle drei Staatsgewalten, die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung, strikt an die Grundrechte gebunden. Jeder Bürger hat das Recht, vor dem Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde zu erheben, sofern er sich durch Entscheidungen oder Handlungen des Staats in einem seiner Grundrechte verletzt fühlt und die zuständigen Gerichte erfolglos angerufen hat.  

Durch den Beitritt zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie durch Ratifizierung der Internationalen Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen ist die Bundesrepublik Deutschland der internationalen Kontrolle der Menschenrechte unterworfen. Jeder Einzelne kann wegen der Verletzung von Menschenrechten eine Beschwerde an den ständigen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte richten.     

Staatsform

Die Bundesrepublik Deutschland ist gemäß Grundgesetz ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Sie ist ferner ein Rechtsstaat, der Gerechtigkeit und Rechtssicherheit zu gewährleisten hat und die Tätigkeit des Staats an Gesetz und Recht bindet. Deutschland wird von 16 Bundesländern gebildet, denen eine Eigenstaatlichkeit mit Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung zukommt. Grundlage der demokratischen Staatsform ist das Prinzip der Volkssouveränität. Die Verfassung sagt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das Grundgesetz geht dabei von der mittelbaren, repräsentativen Demokratie mit Elementen der Direktdemokratie aus: So werden zum Beispiel Bundespräsident und Bundeskanzler mittelbar gewählt. Die Wahl zum Bundestag verknüpft die Mehrheits- und Verhältniswahl. Formen unmittelbarer Demokratie wie Volksentscheid oder Volksbegehren sieht das Grundgesetz anders als manche Landesverfassung nur für den Fall der Neugliederung des Bundesgebietes vor.

Bundestag

Die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland ist der Deutsche Bundestag. Er wird vom Volk auf vier Jahre gewählt. Eine vorzeitige Auflösung des Parlaments ist nur ausnahmsweise möglich und liegt in der Hand des Bundespräsidenten. Die wichtigsten Aufgaben des Bundestages sind die Gesetzgebung, die Wahl des Bundeskanzlers und die Kontrolle der Regierung. Das Plenum des Bundestages ist das Forum der großen parlamentarischen Auseinandersetzungen, vor allem wenn dort entscheidende Fragen der Außen- und Innenpolitik diskutiert werden.  

In den überwiegend nichtöffentlichen Sitzungen der Parlamentsausschüsse wird die entscheidende Vorarbeit für jedes Gesetz geleistet. Dort soll der politische Gestaltungswille mit der Sachkenntnis der jeweiligen Experten – auch durch Anhörungen von Sachverständigen – in Einklang gebracht werden.  

In den Ausschüssen liegt auch der Schwerpunkt der parlamentarischen Kontrolle der Regierungstätigkeit. Das reicht vom Auswärtigen Ausschuss bis zum Haushaltsausschuss, der eine besondere Bedeutung hat, da er die Budgethoheit des Parlaments verkörpert. An den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages kann sich jeder Bürger unmittelbar mit Bitten und Beschwerden wenden.

Bundesrat

Die Vertretung der 16 Bundesländer, der Bundesrat, verkörpert die föderative Komponente des Bundesstaates und besteht aus Mitgliedern der Landesregierungen. Jedes Bundesland hat entsprechend seiner Einwohnerzahl zwischen drei und sechs Stimmen. Durch den Bundesrat wirken die Bundesländer bei Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mit. Der Bundesrat ist nicht Organ der Länder, sondern föderatives Bundesorgan, das ausschließlich Bundeskompetenzen wahrnimmt.  

Bei unterschiedlichen parteipolitischen Konstellationen in Bund und Ländern kann der Bundesrat zu einem politischen Gegengewicht und damit zum Instrument der Opposition werden, ohne dass dies den Vorwurf der Obstruktion nach sich ziehen muss. Aus dem Kreis der Länder wählt der Bundesrat nach einem feststehenden Turnus für jeweils ein Jahr seinen Präsidenten. Der Präsident des Bundesrates nimmt die Befugnisse des Bundespräsidenten wahr, wenn dieser verhindert ist.
Bundesregierung

Bundeskanzler und Bundesminister bilden die Bundesregierung, das Bundeskabinett. Der Bundeskanzler nimmt innerhalb der Bundesregierung und gegenüber den Bundesministern eine selbstständige, hervorgehobene Stellung ein. Er führt im Bundeskabinett den Vorsitz. Ihm allein steht das Recht zur Kabinettsbildung zu: Er wählt die Minister aus und macht den für den Bundespräsidenten verbindlichen Vorschlag ihrer Ernennung oder Entlassung. Der Kanzler entscheidet außerdem über die Zahl der Minister und legt ihre Geschäftsbereiche fest.  

Die starke Stellung des Kanzlers beruht vor allem auf seiner Richtlinienkompetenz, wonach er die Richtlinien der Regierungspolitik bestimmt. Die Bundesminister leiten im Rahmen dieser Richtlinien ihren Geschäftsbereich selbstständig und in eigener Verantwortung. In der politischen Praxis muss der Kanzler innerhalb von Regierungskoalitionen auch auf Absprachen mit dem Koalitionspartner Rücksicht nehmen und die Mehrheitsfraktionen im Parlament von seiner Politik überzeugen.  

Der Bundeskanzler ist das einzige vom Parlament gewählte Kabinettsmitglied und daher in erster Linie parlamentarisch verantwortlich. Mittelbar sind es aber auch die Bundesminister.  

Der Bundestag kann dem Bundeskanzler nur dadurch das Misstrauen aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt (konstruktives Misstrauensvotum). Der Bundeskanzler kann dem Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Wird ihm das Vertrauen verweigert, kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers den Bundestag auflösen.
Bundespräsident

Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundespräsident. Er wird von der Bundesversammlung gewählt, einem Verfassungsorgan, das nur zu diesem Zweck zusammentritt. Sie besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden. Dazu gehören immer wieder auch angesehene Persönlichkeiten, die nicht Abgeordnete sind. Gewählt wird der Bundespräsident mit der Mehrheit der Stimmen der Bundesversammlung für eine Amtszeit von fünf Jahren. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig.  

Der Bundespräsident hat weitgehend repräsentative Aufgaben und übt als neutrale Kraft und als Hüter der Verfassung eine ausgleichende Wirkung aus. Er schließt im Namen des Bundes Verträge mit ausländischen Staaten ab; er beglaubigt und empfängt die Botschafter. Der Bundespräsident ernennt und entlässt die Bundesrichter, die Bundesbeamten, die Offiziere und Unteroffiziere. Er übt das Begnadigungsrecht für den Bund aus, fertigt die Gesetze aus und verkündet sie im Bundesgesetzblatt, soweit er keine Vorbehalte hinsichtlich des verfassungsmäßigen Zustandekommens geltend machen will. Der Bundespräsident schlägt dem Bundestag (unter Berücksichtigung der Mehrheitsverhältnisse) einen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vor und ernennt ihn nach erfolgter Wahl. Auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernennt und entlässt der Bundespräsident die Bundesminister.  

Der Bundespräsident verkörpert die Einheit des politischen Gemeinwesens in besonderer Weise. Er ist über alle Parteigrenzen hinweg als ausgleichende, neutrale Kraft dazu aufgerufen, in zentralen politischen und gesellschaftlichen Fragen persönlich Stellung zu beziehen. Damit kann der Bundespräsident Maßstäbe für die politische und moralische Orientierung der Bürger setzen.
